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1. April 2026

Beschlüsse des Einwohnerrats der Stadt Baden
Sitzung vom 31. März 2026

Der Einwohnerrat der Stadt Baden hat an seiner Sitzung vom 
31. März 2026 folgende Beschlüsse gefasst:

1. 
Das Detailkonzept Budgetierung und Finanzprozesse für die 
Umsetzung von üWOV wird genehmigt.

2. 
2.1 
Die Finanzstrategie der Stadt Baden wird genehmigt.

2.2 
Deren Entwicklungsziele werden beschlossen.

2.3 
Die Motion Fritz Bosshardt und Mitunterzeichnende 
vom 7. März 2024 betreffend Finanzstrategie in Baden werden 
als erledigt abgeschrieben.

2.4 
Das Postulat Stefan Jaecklin und Mitunterzeichnende vom 
31. Mai 2022 «Maximalverschuldung der Stadt Baden» wird 
als erledigt abgeschrieben.

2.5 
Die Anfrage Martin Nigg vom 1. Februar 2024 betreffend 
Schulden-Situation und -Entwicklung der Stadt Baden wird 
als erledigt abgeschrieben.

3.  
Für die Durchführung des Projekts IT Volksschule Baden (IT VSB) 
bis zum Abschluss der Beschaffungsphase wird ein Planungskredit 
von brutto CHF 235'000 (inkl. MWST) bewilligt.

4. 
Für die Projektierung der Erweiterung und der Sanierung der Schul- 

https://www.baden.ch/
https://www.baden.ch/de/home/politik-verwaltung.html/5
https://www.baden.ch/de/home/politik-verwaltung/medien.html/32
https://www.baden.ch/de/home/politik-verwaltung/medien/amtliche-anzeigen.html/1683
https://www.baden.ch/de/home/politik-verwaltung/medien/amtliche-anzeigen/amtliche-anzeigen-archiv.html/1929
https://www.baden.ch/de/politik-verwaltung/medien/amtliche-anzeigen/amtliche-anzeigen-archiv/amtliche-anzeigen-archiv.html/1931


anlage Meierhof inkl. Turnhalle wird ein Kredit von CHF 4'055’000 
(inkl. MWST, Kostengenauigkeit ± 20%) bewilligt.

5. 
5.1 
Für die Neugestaltung der Badstrasse wird ein Projektierungs- und 
Baukredit von CHF 3’787’000 (inkl. MWST, +/- 20 %, Preisstand 
August 2025) genehmigt.

5.2  
Von den jährlich wiederkehrenden Investitionsfolgekosten von 
CHF 118’344 zulasten der laufenden Rechnung wird Kenntnis 
genommen.

Die Beschlüsse gemäss den Ziffern 1, 2.1, 2.2, 3, 4 und 5.1 
unterstehen dem fakultativen Referendum. Sie sind einer 
Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von mindes- 
tens 5 % er Stimmberechtigten in einem schriftlichen Be- 
gehren innert 30 Tagen nach Publikation des entsprechenden 
Beschlusses verlangt wird.

Baden, 31. März 2026

STADTRAT BADEN
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